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Gemeinde Schönefeld 
 
 

 
 

Beschluss 01/2023 
öffentlich 

Drucksachen Nr.: BV/083/2022 
 

Gremium Sitzungstermin Ergebnis 

Gemeindevertretung der Gemeinde Schönefeld 22.02.2023 einstimmig beschlossen 

 
 
Betreff: 

Beschluss der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 
 
Beschlusstext: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schönefeld beschließt nach § 28 Abs. 2 Ziff. 
15 i.V.m. § 65 ff BbgKVerf die Haushaltssatzung für das Jahr 2023. 
 
Begründung: 
Nach § 65 Abs. 1 BbgKVerf hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine 
Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und 
Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Schönefeld. Der Haushaltsplan enthält 
alle im Haushaltsjahr für die Aufgabenerfüllung voraussichtlich anfallenden Aufwendungen 
und Erträge sowie für die geplante Investitionstätigkeit alle voraussichtlich anfallenden 
Einzahlungen und Auszahlungen. 
Der Haushaltsplan wurde in Form eines Ergebnishaushaltes mit Teilhaushalten 
entsprechend der Produktgliederung und eines Finanzhaushaltes mit Teilhaushalten 
entsprechend der Produktgliederung aufgestellt. Der Ergebnishaushalt ist um eine Übersicht 
über die Entwicklung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses und der 
Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen erweitert worden. 
 
Entsprechend § 3 Abs. 2 KomHKV sind dem Haushaltsplan beigefügt: 

- der Vorbericht 
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen 

Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der 

Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Planjahres 
- eine Übersicht über die Sonderposten und über die veranlagten Erträge aus der 

Auflösung von Sonderposten im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum 
- eine Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus 

allgemeinen Umlagen 
- der Stellenplan 
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Die Kämmerin hat die Haushaltssatzung aufgestellt und dem Bürgermeister zur Feststellung 
vorgelegt. Das Anhörungsverfahren der Ortsbeiräte gem. § 46 Abs. 1 BbgKVerf ist 
ordnungsgemäß erfolgt. 
 
 

Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen abwesend befangen 

 22 0 0 0 0 

 

 
 

 
 
 
Schönefeld, 24.02.2023 
 
 
 
C. Hentschel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 

Im Original unterschrieben. 
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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Schönefeld für das Haushaltsjahr 2023 

 
 

Aufgrund der §§ 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird 
nach Beschluss der Gemeindevertretung Nr. 01/2023 vom 22.02.2023 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 
 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 
  

 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der    
 - ordentlichen Erträge auf 141.264.790 EUR 
 - ordentlichen Aufwendungen auf 198.969.030 EUR 
    
 - außerordentlichen Erträge auf 0 EUR 
 - außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR 

 
und 
 

 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der   
 - Einzahlungen auf 139.976.220 EUR 
 - Auszahlungen auf 290.540.210 EUR 

 
festgesetzt. 
 
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf: 
 

 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  139.976.220 EUR 
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 191.264.120 EUR 

 
 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 EUR 
 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 99.276.090 EUR 

 
 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 EUR 
 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 EUR 

 
 Einzahlungen aus der Auflösung der Liquiditätsreserven 0 EUR 
 Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 EUR 

 
 
Nachrichtlich: 
 
Die Liquidität im Finanzhaushalt kann über den Bestand an liquiden Mitteln sichergestellt 
werden.  
 
 
§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 
 

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 EUR 
    
2. Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 37.270.800 EUR 
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§ 3 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern sind wie folgt in der Satzung über die Hebesätze für die 
Realsteuern in der Gemeinde Schönefeld vom 16.12.2014 und werden nicht verändert: 
 

1. Grundsteuer   
      für land- und forstwirtschaftliches Vermögen (Grundsteuer A)  280 v.H. 
      für das übrige Grundvermögen (Grundsteuer B) 380 v.H. 
    
2. Gewerbesteuer 240 v.H. 

 
 
§ 4 
  

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die 
Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 Euro 
festgesetzt. 

 
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 
150.000 Euro festgesetzt. 

 
3. Die Wertgrenze, an der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 
50.000 Euro je Produktsachkonto festgesetzt. 

 
Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei: 
 

- der Entstehung eines Fehlbetrages, von 2 v. H. der ordentlichen Aufwendungen gem. § 
1 Nr. 1 dieser Haushaltssatzung, 

- bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen von 1 v. H. der 
ordentlichen Aufwendung gem. § 1 Nr. 1 dieser Haushaltssatzung, 

- bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelauszahlungen von 1 v. H. der 
ordentlichen Auszahlungen gem. § 1 Nr. 2 dieser Haushaltssatzung 

 
festgesetzt. 
 
 
§ 5 
 
Budgets und Deckungsgrundsätze 
 

1. Grundsätzlich wird jedes Produkt zu einem Budget erklärt. Demnach gibt es im Haushalt 
der Gemeinde Schönefeld entsprechend des festgelegten Produktplans 46 Budgets. 
Außerdem sollen 5 Sachbudgets gebildet werden. 

 
2. Die Budgets werden im Haushaltsplan den 4 Dezernaten bzw. dem Direktionsbereich 

wie folgt zugeordnet: 
a) Direktionsbereich 

 

11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung 
  
11103 Personal und Recht 
11107 Personalrat 
54701 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und 

Beteiligungen ÖPNV 
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b) Dezernat I Bürgerdienste 

 

12205 Bußgeld und Verkehr 
12101  Wahlen 
12200 Kommunaler Ordnungsdienst 
12201 Gewerbeangelegenheiten 
12202 Melde- und Personenstandswesen, Standesamt 
12601 Brandschutz, Bevölkerungsschutz, Feuerwehr 
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Plakatierung, Werbung 

 
c) Dezernat II Bau- und Investorenservice 

 

11105 technisches Gebäudemanagement 
51101 
51102 

Baurecht und Planung 
Bauverwaltung 

54101 Tiefbau und Infrastruktur, Gemeindestraßen 
54501 Tiefbau und Infrastruktur, Straßenbeleuchtung 
55101 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 
55301 Friedhofsverwaltung 
56100 Umweltschutzmaßnahmen 

 
d) Dezernat III Zentrale Dienste 

 

11104 Finanzverwaltung, Geschäfts- und Finanzbuchhaltung, Liegenschaften 
11106 
11108 

Innere Organisation der Verwaltung 
kaufmännisches Gebäudemanagement 

21701 Gymnasium (Gebäudebereitstellung) 
42402 Sporthalle Gymnasium (Gebäudebereitstellung) 
52400 Kommunale Wohnungen 
53101 Elektrizitätsversorgung 
53201 Gasversorgung 
53801 Abwasserbeseitigung 
57302 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Mehrzweckhaus 
61100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 
61101 Steuerverwaltung 
61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

              
e) Dezernat IV Bildung und Familie 

 

21101 Paul-Maar-Grundschule 
21102 Astrid-Lindgren-Grundschule 
21601 Oberschule Am Airport 
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Gemeinschaftshäuser, 

Begegnungsstätte 
28401 Kulturhaus Waßmannsdorf 
31501 Soziale Einrichtungen, Seniorentreffs, Seniorenbeirat 
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege 
36501 Kindertagesstätten, Horte 
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten, Spielplätze 
36701 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
42101 Förderung des Sports 
42400 Sportstätten und Bäder, Schwimmhalle Schönefelder Welle 
42401 Sportstätten und Bäder, Sportplätze, Mehrzweckhalle, Zweifeldhalle 
57303 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Dorfgemeinschaftshaus 

 
3. Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, sind die Aufwendungen innerhalb 

eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. 
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4. Unabweisbarer Mehrbedarf, der durch Minderaufwendungen oder durch Mehrerträge im 

gleichen Budget gedeckt werden kann, gilt nicht als über- oder außerplanmäßig, eine 
Entscheidung nach § 70 Abs. 1 BbgKVerf i.V.m. § 4 Nr. 3 dieser Haushaltssatzung 
entfällt. 

 
5. Die Regelungen der Nummer 3 und 4 gelten nur für Aufwendungen und Erträge, die 

durch den Produktverantwortlichen des Fachdezernats bewirtschaftet werden. Die 
übrigen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn sie sachlich 
zusammenhängen. Für diese sachlich eng zusammenhängenden Aufwendungen 
werden folgende 5 Sachbudgets gebildet:  

 

a) Sachbudget Personalaufwendungen 
b) Sachbudget Abschreibungen 
c) Sachbudget Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen 
d) Sachbudget Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen 
e) Sachbudget Fortbildung und sonstige Personalaufwendungen 

 
6. Die Auszahlungsermächtigungen bei Baumaßnahmen an einer Liegenschaft und bei 

Einzelpositionen innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig 
deckungsfähig.   

 
 
Nachrichtlich:  
Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich. 
 
 
Schönefeld, den 23. Februar 2023 
 
 
 
Christian Hentschel 
Bürgermeister 
 
Im Original unterschrieben. 
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Hinweis 
 
Die Einsichtnahme in die Haushaltssatzung der Gemeinde Schönefeld für das 
Haushaltsjahr 2023 mit ihren Anlagen gemäß des Beschlusses 01/2023 ist im Rathaus der 
Gemeinde Schönefeld, Hans-Grade-Allee 11 in 12529 Schönefeld, Zimmer 306 
 
Mo. – Do.: 8:00 – 16:00 Uhr 
 
Fr.: 8.00 – 13:00 Uhr 
 
nach telefonischer Vereinbarung (0 30 / 53 67 20 0) möglich. 
 
 
Schönefeld, den 03.03.2023 
 
 
 
C. Hentschel 
Bürgermeister 
 
Im Original unterschrieben. 
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Gemeinde Schönefeld 
 
 

 
 

Beschluss 10/2023 
öffentlich 

Drucksachen Nr.: BV/010/2023 
 

Gremium Sitzungstermin Ergebnis 

Gemeindevertretung der Gemeinde Schönefeld 22.02.2023 einstimmig beschlossen 

 
 
Betreff: 

Beschluss einer Ordnungsbehördlichen Verordnung der Gemeinde Schönefeld 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass eines besonderen 
Ereignisses gemäß § 5 Abs. 1 BbgLöG im 2. Quartal 2023 
 
Beschlusstext: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schönefeld beschließt auf der Grundlage des § 5 Abs. 
1 Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG) i. V. m. § 26 Gesetz über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) die in Anlage 1 
beigefügte Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde Schönefeld über die Öffnung von 
Verkaufsstellen aus Anlass eines besonderen Ereignisses gemäß § 5 Abs. 1 BbgLöG im 2. 
Quartal 2023. 
Mit der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen wird 
folgender verkaufsoffene Sonntag für die Gemeinde Schönefeld, OT Waltersdorf, festgesetzt: 
30. April 2023 – „Schönefelder Frühlingsfest“ 
 
Begründung: 
Das Brandenburgische Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG) sieht in § 3 Abs. 2 die grundsätzliche 
Schließung von Verkaufsstellen an Sonntagen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden vor. 
Eine Ausnahmemöglichkeit von diesem Verbot regelt § 5 BbgLöG. Danach dürfen gemäß § 5 
Abs. 1 BbgLöG Verkaufsstellen aus Anlass von besonderen Ereignissen an höchstens fünf 
Sonn- und Feiertagen im Kalenderjahr in der Zeit von 13:00 bis 20:00 Uhr geöffnet sein. 
Die Anlassveranstaltung selbst muss im Vordergrund der Sonntagsöffnung stehen. Rein 
wirtschaftliche Umsatzinteressen der Händler oder ein alltägliches Einkaufsinteresse 
potenzieller Kunden genügen nicht, um Ausnahmen von dem verfassungsrechtlichen Schutz 
der Arbeitsruhe und der Möglichkeit zur Erholung an Sonn- und Feiertagen zu rechtfertigen. 
Sofern die Voraussetzungen für ein besonderes Ereignis vorliegen, haben die örtlichen 
Ordnungsbehörden mittels ordnungsbehördlicher Verordnung diese Sonn- und Feiertage 
festzusetzen. Vorhergehend hat eine Prüfung, Abwägung und Entscheidung im 
Rechtsetzungsverfahren zu erfolgen. 
Mit Antrag vom 24. Januar 2023 hat das Einkaufscenter Waltersdorf für das 2. Quartal 2023 
eine anlassbezogene Sonntagsöffnung beantragt. Die Antragsunterlagen sind als Anlage 2 
beigefügt.  
Anhand der der Gemeinde Schönefeld vorliegenden Veranstaltungskonzepte wird die 
Erfüllung des gesetzlichen Anspruches an eine Sonntagsöffnung gesehen.  
30. April 2023 – „Schönefelder Frühlingsfest“ 
Veranstalter: Jüttner Entertainment in Zusammenarbeit mit den Gewerbetreibenden des 
Gewerbegebietes Waltersdorf 
Im vergangenen Jahr wurde das „Schönefelder Frühlingsfest“ als neue Tradition für 
Schönefeld auf dem Parkplatz im Einkaufscenter Waltersdorf ins Leben gerufen und sollte sich 
für künftige Jahre als fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Gemeinde Schönefeld 
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manifestieren. Diese Veranstaltung hatte 2022 viel Zuspruch gefunden und sämtliche 
Erwartungen erfüllt. Aufgrund der erfolgreichen Durchführung ist nunmehr die 
Folgeveranstaltung in diesem Jahr beabsichtig, um die Besucher ein weiteres Mal mit einem 
umfangreichen Bühnenprogramm sowie Spiel und Spaß für die Kleinen zu erfreuen. Umrahmt 
wird die Veranstaltung mit verschiedenen Ausstellern sowie einem kulinarischen Angebot. 
Die von dem Veranstalter prognostizierte Besucherzahl in Höhe von 5.000 Besuchern an 
diesem Wochenende, ins Verhältnis gesetzt zu durchschnittlich 2.200 Besuchern des 
Einkaufscenters während zurückliegender Sonntagsöffnungen, werden dem gesetzlichen 
Anspruch gerecht, dass die Sonntagsöffnung lediglich als Annex zu dem Ereignis 
wahrgenommen wird.  
Aufgrund des attraktiven Konzeptes ist die Veranstaltung geeignet, eine erhebliche Anzahl von 
Einwohnern der Gemeinde sowie auswärtige Besucher täglich anzuziehen. 
Das Merkmal der erforderlichen prägenden Wirkung, die nur dann angenommen werden kann, 
wenn ein enger räumlicher Bezug zwischen Veranstaltung und geöffneten Geschäften besteht, 
wird hier erfüllt. Daher wird mit der vorliegenden Ordnungsbehördlichen Verordnung die 
Möglichkeit der Sonntagsöffnung lediglich den Verkaufsstellen des Ortsteils Waltersdorf 
eröffnet. Eine Notwendigkeit örtlich weitergehender Ladenöffnungsoptionen ist nicht 
ersichtlich. 
Gemäß § 26 Abs. 3 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden 
(Ordnungsbehördengesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. August 1996 
(GVBl. I/ 96, Nr. 21, S. 266), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2019 (GVBl. I / 19, 
Nr. 38, S. 3) erfordert der Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung einen Beschluss der 
Gemeindevertretung. 
Gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des § 5 Abs. 1-3 des Brandenburgischen 
Ladenöffnungsgesetzes (VV BBgLöG) wurden die IHK Cottbus, der Handelsverband Berlin-
Brandenburg e.V. (HBB), die Gewerkschaft ver.di, die Katholische Kirche Berlin-Brandenburg 
sowie die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) beteiligt 
und mit Schreiben vom 27. Januar 2023 angehört. 
 
Stellungnahmen gingen bislang wie folgt ein und sind als Anlagen 3a – 3d beigefügt: 
Handelsverband Berlin-Brandenburg e.V. (HBB) 
Industrie- und Handelskammer Cottbus  
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) 
Gewerkschaft ver.di 
Sämtliche Stellungnahmen waren in die Prüfung des Antrages einzubeziehen. Die Interessen 
des Antragstellers waren mit denen der Öffentlichkeit abzuwägen, um im Ergebnis 
festzustellen, dass die Veranstaltung am 30. April 2023 als besonderes Ereignis i.S.d. § 5 Abs. 
1 BbgLöG anzusehen ist und eine Öffnung der Verkaufsstellen rechtfertigt.  
 
 

Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen abwesend befangen 

 17 0 5 0 0 

 

 
 

 
Schönefeld, 27.02.2023 
 
 
 

C. Hentschel      - Siegel - 
Bürgermeister  
 
Im Original unterschrieben. 
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Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde Schönefeld über 
die Öffnung von Verkaufsstellen aus Anlass eines besonderen 
Ereignisses gemäß § 5 Abs. 1 BbgLöG im 2. Quartal 2023   
 
Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes (BbgLöG) 
vom 27. November 2006 (GVBl.I/06, [Nr. 15], S.158), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. 
April 2017 (GVBl.I/17, [Nr. 8]), i. V. m. §§ 3 Abs. 1, 26 Gesetz über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. August 1996 (GVBl.I/96, [Nr. 21], S.266), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 38], S.3) wird vom Bürgermeister der Gemeinde 
Schönefeld als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Schönefeld Nr. 10/2023 vom 22.02.2023 folgende Ordnungsbehördliche 
Verordnung über die Öffnung von Verkaufsstellen aus Anlass eines besonderen Ereignisses 
gemäß § 5 Abs. 1 BbgLöG in der Gemeinde Schönefeld erlassen: 
 
§ 1 
Öffnung von Verkaufsstellen an Sonntagen 

1) Aus Anlass eines besonderen Ereignisses gemäß § 5 Abs. 1 Brandenburgisches 
Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG) können Verkaufsstellen im Ortsteil Waltersdorf der 
Gemeinde Schönefeld zum 

„Schönefelder Frühlingsfest“ am 30. April 2023  
in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet werden. 

2) Wenn das besondere Ereignis nicht stattfindet, ist das Offenhalten der 
Ladengeschäfte nicht zulässig. 

 
§ 2 
Beschäftigungszeiten und Auskunft 
Die Vorschriften des § 10 Abs. 2 BbgLöG, des Arbeitszeitgesetzes, des 
Mutterschutzgesetzes und des Jugendarbeitsschutzgesetzes sind einzuhalten. 
 
§ 3 
Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 1 dieser Verordnung Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Sonn- 
und Feiertage öffnet, 
2. die vorgegebenen Öffnungszeiten nicht einhält. 
(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 können nach § 12 Abs. 2 des 
Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet 
werden. 
 
§ 4 
Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Gemeinde Schönefeld in Kraft und gilt bis zum 01. Mai 2023. 
Schönefeld 27.02.2023 
 
C. Hentschel 
Bürgermeister 
 
Im Original unterschrieben. 
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Bekanntmachung 
der Gemeinde Schönefeld 

über die Aufstellung des Bebauungsplans 01/17 "Gemeinbedarfsfläche 
zwischen der Straße Alt Schönefeld und dem Bahnhof Schönefeld – 

1. Änderung" der Gemeinde Schönefeld 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schönefeld hat am 22.02.2023 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes 01/17 "Gemeinbedarfsfläche zwischen der Straße Alt Schönefeld und dem 
Bahnhof Schönefeld – 1. Änderung" beschlossen. [Beschluss Nr. 06/2023] 

 

Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Änderung 
der Zweckbestimmung der Gemeinbedarfsfläche. 

 

Auf der Grundlage des am 8. September 2017 in Kraft getretenen Bebauungsplanes Nr. 01/17 
ʺGemeinbedarfsfläche zwischen der Straße Alt Schönefeld und dem Bahnhof Schönefeldʺ ist 
das Gymnasium Schönefeld sowie eine Sporthalle entwickelt worden. Die seinerzeit 
beabsichtigte Mehrzweckhalle ist nicht realisiert worden und soll auch nicht realisiert werden. 

 

Aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung insbesondere im Umfeld des Rathauses ist 
derzeit ein Nachfrageüberhang von etwa 300 Kitaplätzen entstanden. Für einen Kita-Neubau 
stehen keine unmittelbar aktivierbaren Flächen zur Verfügung. Daher soll in dem Teilbereich 
des Bebauungsplanes Nr. 01/17 ʺGemeinbedarfsfläche zwischen der Straße Alt Schönefeld 
und dem Bahnhof Schönefeldʺ, in dem anstelle der Mehrzweckhalle die Sporthalle entstanden 
ist und daher noch Flächen zur Verfügung stehen, eine Kita gebaut werden können. 

 

Dazu ist der Bebauungsplan Nr. 01/17 ʺGemeinbedarfsfläche zwischen der Straße Alt 
Schönefeld und dem Bahnhof Schönefeldʺ zu ändern, denn die seinerzeitige 
Zweckbestimmung der festgesetzten Gemeinbedarfsfläche sieht die Nutzung durch eine Kita 
nicht vor. Der Beschluss zu dem Kitaneubau an diesem Standort ist am 19.10.2022 von der 
Gemeindevertreterversammlung Schönefeld beschlossen (BV/058/2022) worden. 

 

Damit das beabsichtigte Änderungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 01/17 
ʺGemeinbedarfsfläche zwischen der Straße Alt Schönefeld und dem Bahnhof Schönefeldʺ 
zügig durchgeführt werden kann, wird es nach den Maßgaben des § 13a BauGB erarbeitet.  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Der Bebauungsplan wird extern erstellt. Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge des 
Bauleitplanverfahrens, z. B. auf Grund von Hinweisen in den folgenden Beteiligungsverfahren, 
ergänzende Untersuchungen/Gutachten zu erstellen sind. Die notwendigen Mittel sind im 
Haushalt 2023 veranschlagt. 

 

Mit der Realisierung des Bebauungsplanes sind Folgekosten für die Herstellung der 
Erschließung (Kanalbau, Regenrückhaltung, Straßenbau, 
Grünanlagen/Ausgleichsmaßnahmen) zu erwarten. 

 
Geltungsbereich für das gekennzeichnete Plangebiet in der Gemarkung Schönefeld, Flur 1, 

Flurstücke 80/7, 827 und 35/2 teilweise (tlw.) sowie Flur 2 Flurstücke 1508, 1636 (alt 1556, 

1557, 817/25) und 816/7: 
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C. Hentschel 
Bürgermeister  
 
Im Original unterschrieben. 
 
 
Schönefeld, den 06.03.2023 
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Bekanntmachung 
der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans Nr. 02/22 

„Gewerbepark am Airport – Teilgebiet Ost“, OT Waßmannsdorf  
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
 
Die Gemeindevertretung Schönefeld hat in ihrer Sitzung vom 22.02.2023 den Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 02/22 „Gewerbepark am Airport – Teilgebiet Ost“ gebilligt und zur 
öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB bestimmt.  
 
Lage und Abgrenzung des Plangebiets 
Das Plangebiet befindet im südlichen Bereich des Ortsteils Waßmannsdorf. Es umfasst ca. 6 
ha, die mit Ausnahme einer Erschließungsstraße (Albert-Kiekebusch-Str.) unbebaut sind. 
Nördlich und westlich des Plangebiets verläuft die S-Bahntrasse. Südlich und östlich wird der 
Geltungsbereich des Bebauungsplans durch die Waßmannsdorfer Allee begrenzt, in seiner 
nördlichen Spitze durch die Dorfstraße Waßmannsdorf. Im unmittelbaren Umfeld befinden 
sich v.a. Gewerbeflächen sowie nördlich angrenzend einige Wohnhäuser. 
 
Das Plangebiet umfasst die folgenden Flurstücke der Flur 1 in der Gemarkung 
Waßmannsdorf:  
66/15, 183, 185, 195, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 543 (tlw.), 545, 547, 548, 550 (tlw.), 551, 
623, 624, 642 (tlw.), 643 (tlw.), 644. 
 
Die Lage und Abgrenzung des Plangebiets ist dem nachfolgenden Übersichtsplan zu 
entnehmen. 

 
 
Abbildung 1: Übersichtskarte zur Lage des Plangebietes (schwarz gestrichelt) 
(ohne Maßstab; Quelle: DTK 10 © GeoBasis-DE/LGB (2022), dl-de/by-2-0) 
 
 
  



15 

Ziele und wesentliche Inhalte der Planung 
Die Aufstellung des B-Plans 02/22 dient der Anpassung des bereits geltenden Planrechts (B-
Plan 4/93 „Gewerbepark am Airport“ in der Fassung der 1. Änderung). Die im zu entwickelnden 
Gewerbegebiet zulässigen Nutzungen sollen an die aktuellen Anforderungen der 
Gewerbeentwicklung im Flughafenumfeld und die Aufwertung des Bahnhofsumfeldes des S-
Bahnhof Waßmannsdorf angepasst werden. Hierzu gehört unter anderem die Eröffnung der 
Zulässigkeit von kulturellen Nutzungen. Weiterhin soll die Möglichkeit geschaffen werden, ein 
modernes Gewerbequartier ohne ruhenden Verkehr im öffentlichen Raum zu errichten. Daher 
sind Anpassungen am Maß der baulichen Nutzung sowie Festsetzungen nach § 21a Abs. 5 
BauNVO erforderlich. Die im Zentrum des Campus befindlichen öffentlichen Verkehrsflächen, 
die nicht der Erreichbarkeit des Bahnhofs dienen, sollen künftig als verkehrsberuhigter Bereich 
ausgewiesen werden. Die verkehrliche Erschließungssituation im Kreuzungsbereich von 
Waßmannsdorfer Allee und Alfred-Kiekebusch-Straße soll ausgebaut werden. Die dafür 
erforderlichen Flächen sind planungsrechtlich zu sichern. 
 
Das Plangebiet enthält als zeichnerische Festsetzungen ein in vier Teilgebiete untergliedertes 
Gewerbegebiet (BF 2.1, BF 2.2, BF 3 und BF 4), öffentliche Straßenverkehrsflächen (teilweise 
mit besonderer Zweckbestimmung) sowie ergänzende Festsetzungen z.B. zu Pflanzflächen, 
Flächen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen. Durch textliche Festsetzungen 
werden u.a. Art und Maß der baulichen Nutzung in den Gewerbegebieten geregelt. 
 
Verfahren und Beteiligung 
Der Bebauungsplan wird im so genannten Regel-Verfahren nach den §§ 2 bis 4c und §§10, 
10a Baugesetzbuch (BauGB) mit Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt.  
Der Entwurf des Bebauungsplans für die nun anstehende förmliche Beteiligung der 
Öffentlichkeit mit Begründung und Umweltbericht sowie den vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen liegt in der Zeit  
 

vom 15.03.2023 bis einschließlich zum 22.04.2023 
 
im Rathausfoyer der Gemeinde Schönefeld, Hans-Grade-Allee 11, 12529 Schönefeld, zu 
folgenden Dienstzeiten öffentlich aus:  

 
Montag, Mittwoch und Donnerstag:  08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr,  
Dienstag:     08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr,  
Freitag:     08:00 – 12:00 Uhr.  

 
 
Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB werden die Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen 
zusätzlich über den Internetauftritt der Gemeinde Schönefeld zur Verfügung gestellt 
(www.gemeinde-schoenefeld.de -> Stadtentwicklung & Mobilität -> Stadtplanerische 
Konzepte -> Öffentliche Beteiligungen / Bebauungsplanverfahren) und im zentralen 
Landesportal des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung der Öffentlichkeit 
(https://planungsportal.brandenburg.de) zugänglich gemacht und können eingesehen 
werden. 
 
Folgende Unterlagen liegen aus bzw. werden zugänglich gemacht: 
 
Planunterlagen sowie umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen: 

1. Planzeichnung (Stand: 06.01.2023), 

2. Begründung (Stand: 06.01.2023) 

3. Umweltbericht (Stand: 06.01.2023) mit Biotopkarte (Stand: 06.12.2022)  

4. Artenschutzfachbeitrag (Stand: 06.01.2023) mit drei Anhangskarten 

5. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden 

und Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden zum Bebauungsplan Nr. 
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02/22 „Gewerbepark am Airport – Teilgebiet Ost“ mit Abwägungsvorschlägen zur 

Berücksichtigung im Entwurf, (Stand: 09.01.2023) 

6. Stellungnahmen aus der förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange 

7. Altlastenorientierte Bodenuntersuchungen (Stand: 19.06.2020) 

8. Baugrundgutachten – Erkundung des Untergrundes (Stand: 03.06.2021) inkl. Anlagen 

9. Zustandsfeststellung kommunaler Straßenbäume (Stand: 06.08.2021) 

10. Grünordnungsplan für den Bebauungsplan 04/93 (o.J.) 

11. Biotopkartierung eines Teilbereichs B-Plan WA 4/93 „Gewerbepark am Airport“ 

(Stand: 09.07.2021) 

12. Regenentwässerungskonzept für das Vorhaben NXT Airport Collaboration Village 

Waßmannsdorf, Schönefeld (Stand: 02.11.2022) inkl. Anlagen 

13. Bilanzierung Gehölze und Grünflächen (Stand: 14.11.2022) 

14. Gutachten zur Prognose der Erschütterungs- und Sekundärluftschallimmissionen 

aus dem Schienenverkehr (Stand: 02.08.2022) 

15. Schalltechnische Untersuchung (Stand: 10.11.2022) 

16. Überflutungsnachweis für das Vorhaben NXT Airport Collaboration Village 

Waßmannsdorf, Schönefeld (Stand: 02.11.2022) inkl. Anlagen 

17. Verkehrsuntersuchung zum Bauvorhaben „nxt.berlin“ in der Gemeinde Schönefeld 

(Stand: 08.09.2022) 

18. Nachweis einer Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Waßmannsdorfer Allee / Albert-

Kiekebusch-Straße beim Bauvorhaben „nxt.berlin“ Schönefeld (Stand: 21.09.2021) 

19. Variantenvergleich zur Umgestaltung am Knotenpunkt Waßmannsdorfer Allee / 

Albert-Kiekebusch-Straße (Stand: 11.11.2021) 

20. Erläuterungsbericht zur Verkehrsanlagenplanung Neuplanung einer umlaufenden 

Erschließungsstraße für das Vorhaben NXT.Berlin in Schönefeld (Stand: 07.10.2022) 

21. Erläuterungsbericht zur Verkehrsanlagenplanung Neuplanung LSA-Knotenpunkt 

Waßmannsdorfer Allee / Albert-Kiekebusch-Straße in Schönefeld (Stand: 19.07.2022) 

 
Innerhalb dieser Dokumente sind folgende Arten umweltbezogener Informationen verfügbar:  
 

Umwelt-Schutzgut Informationen dazu in Schlagworten 

Der Mensch und 
seine Gesundheit 

Auswirkungen von Lärmimmissionen (Schienenlärm, Verkehrslärm, 
Fluglärm, Gewerbelärm), Auswirkungen von Erschütterungen und 
Sekundärschallimmissionen, Auswirkungen von Magnetfeldern, 
Überflutungsnachweis, Entwässerungskonzept, verkehrsbedingte 
Auswirkungen, umweltfreundliche Mobilität, Lichtemissionen, 
Wärme und Strahlung, Erholung, Beeinträchtigung der 
Flugsicherheit, Brandschutz. 

Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

Erfassung und Wirkungsprognose bzgl. Biotopen, Betroffenheit von 
Fauna und Avifauna (insbesondere: Fledermäuse, Brutvögel, 
Zauneidechse), Habitatverluste, keine Schutzgebiete betroffen, 
Entnahme von Straßen- und Alleebäumen, Gutachten zum Zustand 
von Bäumen, Ausgleichskonzept für Baumentnahme, 
Kompensationsflächen der Deutschen BahnLichtimmissionen und 
Wechselwirkung zu Tieren (Vögel, Insekten), Dachbegrünung, 
Biotopverbund, Neupflanzung von Bäumen und Pflanzen, 
Kompensationsmaßnahmen für Planfeststellungen, 
Fangeinrichtungen für Zauneidechsen. 

Fläche und Boden Altlastenuntersuchung, Baugrunduntersuchung, Versiegelung durch 
bauliche Anlagen, Eingriffs-Ausgleichs-Konzept, Kompensation der 
zusätzlichen Versiegelung, Vorkommen von Kampfmitteln. 

Gewässer, 
Grundwasser 

Rückhaltung, Versickerung, Verbringung und Nutzung von 
Niederschlagswasser, Überflutungsnachweis, Betroffenheit von 
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Gräben und Gewässerrandstreifen, Grundwasserstand, 
Grundwasserverdrängung, Grundwassermonitoring, 
Retentionsflächen, Binnenschifffahrt, Wasserwirtschaft. 

Luft und Klima Verminderte Frischluftbildung, Auswirkung auf das Mikroklima, 
Beschattung der Fläche, Nutzung erneuerbarer Energien, Bindung 
von Schadstoffen, Betroffenheit von Wald (hier verneint). 

Landschaft Alleebäume (Bedeutung für das Landschaftsbild), Einbindung in das 
Landschaftsbild, geringe Empfindlichkeit des Schutzguts 

Kultur und sonst. 
Sachgüter 

Bodendenkmal in Teilen des Plangebiets, Vorkommen von 
Findlingen, Baudenkmäler. 

Wirkungsgefüge, 
Sonstiges 

Vorhaben ist an Ziele der Raumordnung angepasst, Flächen für 
Löschwasserversorgung, derzeitiger Zustand der Fläche, 
Abfallentsorgung, keine Anfälligkeit für schwere Unfälle oder 
Katastrophen, Trennungsgrundsatz nach § 50 BImSchG 

 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen abgegeben werden. 
Die Stellungnahmen können schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Schriftlich 
vorgebrachte Stellungnahmen senden Sie bitte an: 
 
Gemeinde Schönefeld  
Dezernat II – Bau- und Investorenservice  
Hans-Grade-Allee 11  
12529 Schönefeld  
 
oder per Fax unter 030 / 53 67 20 298  
oder per E-Mail unter bauleitplanung@gemeinde-schoenefeld.de 
 
Für die Abgabe von Stellungnahmen zur Niederschrift wird um eine Terminvereinbarung 
gebeten (Kontakt siehe oben). 
 
Hinweise  
Gemäß § 4a Abs. 6 BauGB gilt: Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO und dem Brandenburgischen 
Datenschutzgesetz. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt 
und auf der o.g. Internetseite zum Herunterladen bereitsteht. 
 
Schönefeld, den 06.03.2023 
 
 
 
C. Hentschel 
Bürgermeister 
 
Im Original unterschrieben. 
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Gemeinde Schönefeld 
 Der Bürgermeister 

 mit den Ortsteilen Großziethen, 

 Kiekebusch, Schönefeld, Selchow, 

 Waltersdorf, Waßmannsdorf 
Gemeinde Schönefeld  Hans-Grade-Allee 11  12529 Schönefeld 

Dezernat / Sachgebiet 

 Direktionsbereich 
Gremien 
Verwaltungsgebäude 

 
  

 Hans-Grade-Allee 11, 12529 Schönefeld 

  OT Waltersdorf Aktenzeichen  
(bei Schriftwechsel anzugeben!) 

Datum  

 Bürgermeisterstab  03.03.2023 
Auskunft erteilt 

 
Zimmer 

Frau Gernetzke 307 
 Vorwahl  Vermittlung  Durchwahl  Telefax 

030 53 67 20-0 53 67 20-904 53 67 20-598 
Internet 

www.gemeinde-schoenefeld.de 
EMail* 

gremien@gemeinde-schoenefeld.de 
Ihr Schreiben vom 

 
Ihr Zeichen 

     

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Hiermit ordne ich die öffentliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des 
Bebauungsplans Nr. 02/22 „Gewerbepark am Airport – Teilgebiet Ost“, OT Waßmannsdorf  
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB im nächsterscheinenden 
Amtsblatt für die Gemeinde Schönefeld an. 
 
Der Bebauungsplan wird im so genannten Regel-Verfahren nach den §§ 2 bis 4c und §§10, 
10a Baugesetzbuch (BauGB) mit Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt.  
Der Entwurf des Bebauungsplans für die nun anstehende förmliche Beteiligung der 
Öffentlichkeit mit Begründung und Umweltbericht sowie den vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen liegt in der Zeit  
 

vom 15.03.2023 bis einschließlich zum 22.04.2023 
 
im Rathausfoyer der Gemeinde Schönefeld, Hans-Grade-Allee 11, 12529 Schönefeld, zu 
folgenden Dienstzeiten öffentlich aus:  

 
Montag, Mittwoch und Donnerstag:  08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr,  
Dienstag:     08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr,  
Freitag:     08:00 – 12:00 Uhr.  

 
 
 
 

* Dieser elektronische Kommunikationsweg steht ausschließlich für eine formfreie elektronische Kommunikation für die eine Schriftform mit eigenhändiger Unterschrift nicht zwingend 
vorgeschrieben ist (z. B. allgemeine Anfragen und Mitteilungen, etc.) zur Verfügung. Es wird darauf hingewiesen, dass mit diesem Kommunikationsmittel Verfahrensanträge oder Schriftsätze 
nicht rechtswirksam eingereicht werden können. Sollte Ihre Nachricht einen entsprechenden Schriftsatz beinhalten, ist eine Wiederholung der Übermittlung mittels Telefax (030/536720-80) 
oder auf dem Postweg zwingend erforderlich. 
 

Öffnungszeiten Bankverbindung 

Mo. -  13:00 bis 15:00 Uhr  Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 

Di. 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr  BIC: WELADED1PMB IBAN: DE35 1605 0000 3665 0211 53 
Mi. - 

  
 Deutsche Kreditbank AG 

Do. -  13:00 bis 15:00 Uhr  BIC: BYLADEM1001 IBAN: DE02 1203 0000 0000 4019 68 
Fr. 9:00 bis 12:00 Uhr  

 
 Deutsche Bank AG 

     BIC: DEUTDEBB160 IBAN: DE18 1207 0000 0330 4300 00 
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Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB werden die Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen 
zusätzlich über den Internetauftritt der Gemeinde Schönefeld zur Verfügung gestellt 
(www.gemeinde-schoenefeld.de -> Stadtentwicklung & Mobilität -> Stadtplanerische Konzepte 
-> Öffentliche Beteiligungen / Bebauungsplanverfahren) und im zentralen Landesportal des 
Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung der Öffentlichkeit 
(https://planungsportal.brandenburg.de) zugänglich gemacht und können eingesehen werden. 
 
 

Schönefeld, 03.03.2023 
 
 
 

C. Hentschel 
Bürgermeister 
 

Im Original unterschrieben. 
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Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2023 
 

Bekanntmachung der Veröffentlichung der Bodenrichtwerte für den Bereich 
der Gemeinde Schönefeld 
 
Am 27. Januar 2023 hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis 
Dahme-Spreewald die Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2023 beschlossen. Gemäß § 12 
Abs. 2 der Gutachterausschussverordnung des Landes Brandenburg vom 12. Mai 2010 
(GVBl.II 21. Jahrgang, Nr. 27) sind die Bodenrichtwerte zu veröffentlichen.  
  
Die Veröffentlichung erfolgt über das Bodenrichtwertportal „Boris Land Brandenburg“ 
im Internet unter www.boris-brandenburg.de/boris-bb/ 
 
Mit Hilfe des amtlichen Internetangebotes der Gutachterausschüsse und der LGB "BORIS 
(BOdenRichtwertInformationsSystem) Land Brandenburg" können Nutzer digitale 
Bodenrichtwerte (inkl. ausgewählter Sachdaten) des aktuellen Jahrganges und rückwirkend 
bis 2010 kostenfrei automatisiert einsehen. Des Weitern kann in diesem System eine 
kostenfreie amtliche Bodenrichtwertauskunft im PDF-Format abgerufen werden.  
 
Schriftliche oder mündliche Bodenrichtwertauskünfte sind auch in der Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses (Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Dahme-
Spreewald, Geschäftsstelle, Reutergasse 12, 15907 Lübben (Spreewald)) erhältlich.  
 
 
Gez. Schiefelbein 
(Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses) 
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Information des Gutachterausschusses im 
Landkreis Dahme-Spreewald 

 
Aktuelle Bodenrichtwerte zum 01.01.2023 

 
 
Am 27. Januar 2023 hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis 
Dahme-Spreewald 552 allgemeine und 21 besondere Bodenrichtwerte zum Stichtag 
01.01.2023 beschlossen. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Die Bodenrichtwerte werden auf der Basis der abgeschlossenen 
Grundstückskaufverträge des Vorjahres ermittelt. Der Bodenrichtwert bezieht sich auf 
ein durchschnittliches baureifes Grundstück, d.h. auf ein Grundstück, welches ohne 
weitere Aufwendungen für Freimachung, Erschließung o. ä. bebaubar ist. Die 
Unterschiede in der Höhe der Richtwerte sind im Wesentlichen in der Lage begründet. 
Weitere Einflussgrößen wie z. B. Erschließung und Grundstücksgröße sind ebenfalls 
von Bedeutung für den Kaufpreis. Kleinere Grundstücke erzielen regelmäßig höhere 
Preise pro m² als Größere. Für das Gebiet der Gemeinde Schönefeld wurden zum 
Stichtag 01.01.2023 folgende Bodenrichtwerte ermittelt: 
 

Zone BRW-Zone 
Beschluss 
01.01.2023 

(€/m²) 
Merkmale 01.01.2023 

    

0259 Schönefeld Nord 450 W frei 800m² 

0260 Schönefeld Süd 450 W frei 800m² 

0261 Schönefeld Wohnpark Nord  500 WA frei 

0262 Schönefeld Wohnpark Süd 550 WA frei 

0263 Schönefeld Wohnpark Ost 550 WA frei 

0264 Schönefeld Wohnpark  320 E W 

4121 
4122 

Schönefeld  B 96a/Altdorf 500 M frei1.200 m² 

4123 Schönefeld  Hans-Grade-Allee 1.000 M BGH frei WGFZ 2,4 

6280 Schönefeld  150 G frei PL 

6286 Schönefeld North Gate West 180 E G 

0141 Großziethen Gartenstadt  550 WA frei 

0142 Großziethen Ort Süd 500 W frei 700m² 

0144 Großziethen Ort Nord 500 W frei 700m² 

0143 Großziethen BP Rudower Chaussee  480 WA frei 

0151 Großziethen WP  650 WA frei 

4101 Großziethen Ort Süd 450 M frei 700 m²  

4103 Großziethen Ort Nord  450 M frei 700m² 

4102 Kleinziethen  230 MD frei 900 m²  

4171 Kiekebusch  120 MD  frei 1.200 m² 

4172 Kiekebusch Karlshof 250 MDW frei 600 m² 

6283 Kiekebusch 100 G frei 

4181 Rotberg  160 MD frei 1.200 m² 

0550 Rotberg Karlshofer Weg  250 WA frei 

4131 Selchow  80 M  frei 1.200 m² 

6282 Selchow 90 G frei 

4137 Waltersdorf (KW)  200 M frei 1.000 m² 
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Zone BRW-Zone 
Beschluss 
01.01.2023 

(€/m²) 
Merkmale 01.01.2023 

0369 Waltersdorf Siedlung (KW)  210 W frei 700m²  

108 Waltersd. Lilienthalpark III  150 WA frei 

6085 Waltersdorf östlich der A 117 200 SO frei EKZ 

6086 Waltersdorf Lilienthalpark 900 GE BGH frei WGFZ 2,4 

6087 Waltersdorf  250 E G 

6090 Waltersdorf westlich der A 113/Kienberg 500 G frei WGFZ 2,4 

4141 Waßmannsdorf  120 M frei 1.000 m²  

6281 
6287 

Waßmannsdorf West/Ost 500 G frei 

6285 Waßmannsdorf 150 E G 

6288 Flughafen GE BGH 1.200 GE BGH frei WGFZ 2,4 

6289 Flughafen SF SN 400 SF SN 

6279 Flughafen SF FP 30 SF SP 

4125 
4126 
4147 
4148 

Schönefeld M ASB 190 M frei ASB 

4106 Großziethen M ASB 120 M frei ASB 

4132 
4133 

Selchow, Waßmannsdorf M ASB 40 M frei ASB 

4173 Kiekebusch, Rotberg, Waltersdorf M ASB 65 M frei ASB 

 

Abkürzungen:  
 
Art der bauliche Nutzungen 
 
W Wohnbaufläche 
WA allgemeines Wohngebiet 
M gemischte Baufläche 
MD Dorfgebiet 
G gewerbliche Baufläche 
SF sonstige Flächen 
ASB Außenbereich 
UG Ufergrundstücke 
BGH Büro- und Geschäftshäuser 
SN Sondernutzungsflächen 
FP Flughafen 
 
Maß der baulichen Nutzung 
 
WGFZ wertrelevante Geschossflächenzahl 
 
Beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand 
 
frei: erschließungsbeitrags- und kostenerstattungsbetragsfrei 
ebf: erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbetragsfrei und 

abgabenpflichtig nach Kommunalabgabengesetz 
ebpf: erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbetragspflichtig und 

abgabenpflichtig nach Kommunalabgabengesetz 
 

Entwicklungszustand 
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R Rohbauland 
 
Es wurden 21 Bodenrichtwerte für land- und forstwirtschaftliche Flächen für 
verschiedene Bereiche des Landkreises ermittelt. Die Gemeinde Schönefeld liegt im 
Bereich Berliner Umland, für den nachfolgende Werte gelten. 
 

Art der Nutzung €/m² 

Ackerland, innerhalb Autobahnring, Ackerzahl 6-62 1,60 

Ackerland, außerhalb Autobahnring, Ackerzahl 8-68 1,10 

Grünland, innerhalb Autobahnring, Grünlandzahl 6-48 1,30 

Grünland, außerhalb Autobahnring, Grünlandzahl 5-69 0,75 

Forsten, innerhalb Autobahnring, mit Aufwuchs 1,50 

Forsten, außerhalb Autobahnring, mit Aufwuchs 0,70 

 
Der Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg hat in 
Zusammenarbeit mit den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte sein 
Informationsangebot im brandenburg-viewer (http://www.geobasis-bb.de/bb-
viewer.htm) erweitert. Zu den angebotenen Geobasisdaten gehören Topographische 
Karten, die Automatisierte Liegenschaftskarte und Luftbilder. Diese können einzeln 
oder in Kombination mit den Bodenrichtwertinformationen überlagert werden. 
Der brandenburg-viewer erlaubt damit einen visuellen Einblick in die aktuellen 
Bodenrichtwerte auf verschiedenen Darstellungsgrundlagen. Ferner steht eine 
Ortssuche zur Verfügung. Die Ortssuche ermöglicht eine Suche nach beliebigen 
Gebieten. Hierbei ist es möglich, eine Adresse (Straße, PLZ und Hausnummer) oder 
einen Ort, einen Gemarkungsnamen oder Flurkennzeichen (Katasterangaben) oder 
einen Kartenblattnamen (Kartenblätter) einzugeben. Für die 
Bodenrichtwertdarstellung werden eine Zeichenerklärung und Informationen zu den 
dargestellten Bodenrichtwerten und deren wertbeeinflussenden Merkmalen in 
separaten Erläuterungen angeboten. (Quelle: Vermessung Brandenburg, Nr. 2/2010, 
S. 73) 
 
Mit Hilfe des amtlichen Internetangebotes der Gutachterausschüsse und der LGB 
"BORIS (BOdenRichtwertInformationsSystem) Land Brandenburg" können Nutzer 
digitale Bodenrichtwerte (inkl. ausgewählter Sachdaten) des aktuellen Jahrganges und 
rückwirkend bis 2010 kostenfrei automatisiert einsehen. Des Weitern kann in diesem 
System eine kostenfreie amtliche Bodenrichtwertauskunft im PDF-Format abgerufen 
werden (www.boris-brandenburg.de/boris-bb/).  
 
Weitere mündliche oder schriftliche Auskünfte zum Grundstücksmarkt sind in der 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses unter den Rufnummern 03546/202758, -
60, -90 per E-Mail Anfrage über gaa@dahme-spreewald.de oder FAX 03546/201264 
(Reutergasse 12, 15907 Lübben) erhältlich.  
 
 
Gez. Schiefelbein 
(Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses) 
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Gemeindevertretung Schönefeld 
Überblick Beschlüsse vom 22.02.2023 

 

Datum Nr. Inhalt des Beschlusses Bemerkungen 

22.02.2023 01/2023 Beschluss der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 einstimmig 
beschlossen 

 02/2023 Bekanntmachung über die Ausschreibung der 
Konzession für die Stromversorgung gemäß § 46 III 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 

einstimmig 
beschlossen 

 03/2023 Selbstbindungsbeschluss für das integrierte 
Gemeindeentwicklungskonzept für die Gemeinde 
Schönefeld und ihre Ortsteile 

mehrheitlich 
beschlossen 

 04/2023 Beteiligung der Gemeinde Schönefeld an der PD - 
Berater der öffentlichen Hand GmbH 

einstimmig 
beschlossen 

 05/2023 Beschluss über die Offenlage des B-Plans 02/22 
„Gewerbepark am Airport – Teilgebiet Ost“, OT 
Waßmannsdorf 

einstimmig 
beschlossen 

 06/2023 Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 
01/17 "Gemeinbedarfsfläche zwischen der Straße Alt 
Schönefeld und dem Bahnhof Schönefeld – 1. 
Änderung" der Gemeinde Schönefeld 

einstimmig 
beschlossen 

 07/2023 Beschluss über die Abberufung und Neuberufung 
eines Sachkundigen Einwohners im Ausschuss für 
Klima, Umwelt und Mobilität 

einstimmig 
beschlossen 

 08/2023 Änderung der Besetzung des Ausschusses für Bauen 
und bezahlbares Wohnen und des Ausschusses für 
Bildung, Soziales, Kultur und Sport (Antrag der 
Fraktion Bündnisgrüne/UWS) 

einstimmig 
beschlossen 

 09/2023 Einzelfallregelung zum Ausschuss für Finanzen, 
Wirtschaft und Feuerwehr vom 06.01.2023 

einstimmig 
beschlossen 

 10/2023 Beschluss einer Ordnungsbehördlichen Verordnung 
der Gemeinde Schönefeld über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen aus Anlass eines besonderen 
Ereignisses gemäß § 5 Abs. 1 BbgLöG im 2. Quartal 
2023 

einstimmig 
beschlossen 

 


